
  

  

 

Softwareklausel der Bender GmbH & Co. KG  
Stand: 01.03.2022 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Softwareklausel ergänzt unsere Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen ("AVB") und gilt für die Überlassung 
von Software an den Kunden, wenn diese in unsere Produkte 
eingebettet ist oder wir diese eigenständig zusammen mit 
unseren Produkten unseren Kunden überlassen 
("Software"). Bei Widersprüchen zwischen der 
Softwareklausel und den AVB ist die Softwareklausel 
maßgebend. 

§ 2 
Nutzungsrechte 

(1) Handelt es sich bei dem Kunden um einen Vertragshändler 
für unsere Produkte, der auf der Grundlage eines schriftlichen 
Vertragshändlervertrags tätig wird ("Vertragshändler"), so 
gewähren wir dem Vertragshändler das nicht-exklusive 
Recht,  
(a) die Software in Übereinstimmung mit dem 

Vertragshändlervertrag in dem vereinbarten Gebiet in der 
von uns überlassenen Form (eingebettet, eigenständig 
oder in anderer Form) zu vertreiben,  

(b)  Unternehmen oder Einrichtungen, die die Software für 
eigene Geschäftszwecke nutzen oder zu nutzen 
beabsichtigen, die Nutzungsrechte an der Software in 
unveränderter Form und in Übereinstimmung mit den 
Bedingungen des Vertragshändlervertrags für deren 
eigene Geschäftszwecke einzuräumen. 

(2) Die Software wird ausschließlich in maschinenlesbarer Form 
(Objektcode) überlassen. 

(3) Vorbehaltlich der Regelung in § 69e UrhG (Dekompilierung) 
ist der Kunde nicht berechtigt, Teile der Software zu 
verändern, dekompilieren, übersetzen oder zu isolieren. Der 
Kunde darf alphanumerische oder sonstige Kennungen von 
den Datenträgern nicht entfernen und muss diese Kennungen 
unverändert auf jede Sicherungskopie übertragen. 

(4) Für Software, an der wir lediglich abgeleitete Nutzungsrechte 
halten und die keine Open-Source-Software darstellt 
(Fremdsoftware), werden die Bestimmungen dieses §2 durch 
die zwischen uns und unserem Lizenzgeber vereinbarten 
Nutzungsbedingungen, soweit diese sich auf den Kunden 
beziehen (wie etwa ein Endnutzer-Lizenzvertrag), ergänzt 
und ersetzt; wir unterrichten den Kunden über solche 
Bedingungen und stellen ihm diese auf Wunsch zur 
Verfügung. 

(5) In Bezug auf Open-Source-Software ersetzen die Nutzungs-
bedingungen für die zugrunde liegende Open-Source-
Software die Bestimmungen dieses §2. Wir unterrichten den 
Vertragshändler über das Vorhandensein von Open-Source-
Software und dazugehörige Nutzungsbedingungen und 
machen dem Kunden diese Nutzungsbedingungen 
zugänglich oder stellen sie dem Kunden zu Verfügung, sofern 
dies nach den Nutzungsbedingungen erforderlich ist. 

§ 3 
Gefahrübergang 

Wird die Software über elektronische 
Kommunikationsmedien (z.B. über das Internet) zur 
Verfügung gestellt, findet der Gefahrübergang statt, sobald 
die Software unseren Einflussbereich verlässt (z.B. bei einem 
Download). 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 4 

Mängel 
(1) Software gilt nur dann als mangelhaft, wenn der Kunde 

reproduzierbare Abweichungen von den Spezifikationen 
nachweisen kann. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn dieser in der 
neuesten, dem Kunden zur Verfügung gestellten Version 
(einschließlich Updates, Upgrades und Patches) nicht auftritt 
und es dem Kunden zugemutet werden kann, diese Version zu 
verwenden (dies ist der Fall innerhalb von drei (3) Monaten, 
nachdem die neueste Version dem Kunden zur Verfügung 
gestellt wurde). 

(2) Mängelrügen seitens des Kunden haben unverzüglich 
schriftlich zu erfolgen. Die Mängel und die maßgebliche Daten-
verarbeitungsumgebung müssen so genau wie möglich 
beschrieben werden. 

(3) In den nachstehenden Fällen bestehen keine 
Mängelansprüche: 
(a) unwesentliche Abweichungen von den vereinbarten 

Merkmalen, 
(b) lediglich geringfügige Nutzungsbeeinträchtigungen, 
(c) Beschädigung durch fehlerhafte oder nachlässige 

Handhabung durch den Kunden oder Dritte, 
(d) Beschädigung durch besondere äußere Einflüsse, die 

unter dem Vertrag nicht vorhersehbar waren, 
(e) vom Kunden oder von Dritten vorgenommene 

Änderungen oder Ergänzungen und deren Folgen oder 
(f) fehlende Kompatibilität der überlassenen Software mit der 

Datenverarbeitungsumgebung des Kunden. 
(4) Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidung unsererseits 

beheben wir den Mangel der Software folgendermaßen: 
(a)  Wir stellen Ersatz im Wege eines Updates oder Upgrades 

der Software zur Verfügung, sofern diese uns zur 
Verfügung stehen oder mit zumutbarem Aufwand für uns 
Auftraggeber beschafft werden können. Wurde dem 
Kunden eine Mehrfachlizenz gewährt, kann er eine 
entsprechende Anzahl von Kopien des Updates bzw. 
Upgrades erstellen. 

(b)  Bis zur Bereitstellung eines Updates bzw. Upgrades 
stellen wir dem Kunden eine Zwischenlösung zur 
Umgehung des Mangels zur Verfügung, mit der Maßgabe, 
dass dies keinen unzumutbaren Aufwand verursacht und 
der Kunde anderenfalls aufgrund des Mangels nicht in der 
Lage wäre, unaufschiebbare Arbeiten fertigzustellen. 

(c)  Erweisen sich zur Verfügung gestellte Datenträger oder 
Dokumentationen als mangelhaft, beschränkt sich das 
Recht des Kunden darauf, von uns eine mangelfreie 
Version als Ersatz zu verlangen. 

(d)  Wir haben ein Wahlrecht hinsichtlich der Behebung des 
Mangels dahingehend, ob diese beim Kunden vor Ort 
oder an unserem eigenen Standort erfolgt. Entscheiden 
wir uns zur Behebung des Mangels am Standort des 
Kunden, hat dieser sicherzustellen, dass die erforderliche 
Hardware und Software sowie die erforderlichen 
Betriebsbedingungen (einschließlich der erforderlichen 
Rechenzeit) und qualifiziertes Bedienpersonal zur 
Verfügung stehen. Der Kunde übergibt uns die ihm zur 
Verfügung stehenden und für die Behebung des Mangels 
erforderlichen Unterlagen und Informationen. 

(e)  Der Kunde ermöglicht uns auf unsere Aufforderung 
Zugang für die Fernwartung. 
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